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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	geflüchtete	Personen	seit	Januar	2022	im	Land	zur	vorläufigen	Unter-
bringung	angekommen	sind	(bitte	unter	Darstellung	des	relativen	und	des	ab-
soluten	Anteils	unbegleiteter	Minderjähriger	sowie	unter	Darstellung	je	Stadt-	
bzw.	 Landkreis	 –	 exklusive:	 [geltend	 für	 alle	 Berichtsbitten	 dieses	 Antrags]	
Landkreis	Karlsruhe,	Rems-Murr-Kreis,	Stadtkreis	Pforzheim,	Enzkreis,	Stadt-
kreis	 Baden-Baden,	 Stadtkreis	 Karlsruhe,	 Stadtkreis	 Heidelberg,	 Stadtkreis	
Mannheim,	 Rhein-Neckar-Kreis,	 Neckar-Odenwald-Kreis,	 Landkreis	 Rastatt,	
Landkreis	Tuttlingen,	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Stadtkreis	Freiburg,	Ortenau-
kreis, Landkreis Rottweil);

2.		wie	 sich	 Zugang	 und	Zahl	 der	Geflüchteten	 aus	 der	Ukraine	 im	 abgefragten	
Zeitraum	im	Hinblick	auf	Baden-Württemberg	entwickelt	haben	 (bitte	aufge-
schlüsselt	nach	Monat	sowie	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);

3.		wie	viele	Plätze	 im	Land	zur	Unterbringung	von	Geflüchteten	zur	Verfügung	
stehen	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

4.		wie	viele	Geflüchtete	aus	der	Ukraine	 in	Gemeinschaftsunterkünften	unterge-
bracht	sind	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

5.		wie	 viele	 der	 Geflüchteten	 aus	 der	 Ukraine	 sozialversicherungspflichtig	 be-
schäftigt	sind	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

6.		wie	viele	ukrainische	minderjährige	Geflüchtete	derzeit	beschult	werden	(bitte	
aufgeschlüsselt	 nach	Beschulung	 in	Regelklassen	und	Beschulung	 in	 speziell	
gebildeten	Klassen	sowie	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

Antrag
des Abg. Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Situation der Geflüchteten in Baden-Württemberg
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7.		wie	viele	ukrainische	minderjährige	Geflüchtete	derzeit	in	Kindergärten	betreut	
werden	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis).

13.10.2023

Scheerer,	Weinmann,	Goll,	Haußmann,	Birnstock,	Bonath,	Brauer,	
Fink-Trauschel,	Fischer,	Hoher,	Dr.	Jung,	Reith,	Dr.	Schweickert	FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Mit	diesem	Antrag	soll	 in	Erfahrung	gebracht	werden,	wie	viele	Menschen	seit	
Kriegsbeginn	 insgesamt	 aus	 der	Ukraine	 geflüchtet	 und	 in	Baden-Württemberg	
angekommen	und	sodann	zurückgekehrt	oder	hier	verblieben	sind,	sowie	wie	sich	
deren	Unterbringungsmodalitäten	und	ggf.	sozialversicherungspflichtige	Beschäf-
tigungsverhältnisse	darstellen.	Die	Aufteilung	 je	Stadt-	 bzw.	Landkreis	 ist	 hier-
bei ebenfalls von Interesse, wobei die bereits abgefragten Landkreise absichtlich 
nicht erneut Gegenstand eines Antrags sind.

S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	6.	November	2023	nimmt	das	Ministerium	der	Justiz	und	für	
Migration	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Kultus,	Jugend	und	Sport,	
dem	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tourismus	sowie	dem	Ministerium	
für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Vorbemerkung

In	dieser	Antwort	sind	die	Angaben	aller	Stadt-	und	Landkreise	erfasst,	die	in	den	
vorhergehenden	Kleinen	Anfragen	der	FDP/DVP	noch	nicht	abgefragt	wurden.

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	geflüchtete	Personen	seit	Januar	2022	im	Land	zur	vorläufigen	Unter-
bringung angekommen sind (bitte unter Darstellung des relativen und des ab-
soluten	Anteils	unbegleiteter	Minderjähriger	sowie	unter	Darstellung	je	Stadt-	
bzw.	 Landkreis	 –	 exklusive:	 [geltend	 für	 alle	 Berichtsbitten	 dieses	 Antrags]	
Landkreis	Karlsruhe,	Rems-Murr-Kreis,	Stadtkreis	Pforzheim,	Enzkreis,	Stadt-
kreis	 Baden-Baden,	 Stadtkreis	 Karlsruhe,	 Stadtkreis	 Heidelberg,	 Stadtkreis	
Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis Rastatt, 
Landkreis	Tuttlingen,	Schwarzwald-Baar-Kreis,	Stadtkreis	Freiburg,	Ortenau-
kreis, Landkreis Rottweil);

Zu 1.:

Die erfragten Angaben können der Anlage 1	entnommen	werden.	Geflüchtete	aus	
der	Ukraine	 sind	 in	dieser	Aufstellung	nicht	erfasst;	 insoweit	wird	auf	die	Ant-
worten	auf	die	Fragen	2	und	4	verwiesen,	wobei	es	zu	berücksichtigen	gilt,	dass	
längst	nicht	alle	den	unteren	Aufnahmebehörden	formal	zugeteilten	Geflüchteten	
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aus	der	Ukraine	das	Aufnahmesystem	nach	dem	Flüchtlingsaufnahmegesetz	des	
Landes	in	Anspruch	genommen	haben.

2.		wie	 sich	Zugang	und	Zahl	 der	Geflüchteten	 aus	 der	Ukraine	 im	abgefragten	
Zeitraum	 im	Hinblick	 auf	Baden-Württemberg	 entwickelt	 haben	 (bitte	 aufge-
schlüsselt	nach	Monat	sowie	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);

Zu 2.:

Den in der Anlage	2	aufgeführten	Stadt-	und	Landkreisen	wurden	seit	Beginn	des	
russischen	Angriffskrieges	die	in	der	Spalte	„Zu	Frage	2“	genannte	Anzahl	an	Ge-
flüchteten	aus	der	Ukraine	zugeteilt	(Stand	20.	Oktober	2023).

Eine	Aufschlüsselung	nach	Monaten	ist	mit	vertretbarem	Aufwand	nicht	zu	leis-
ten.

3.		wie	 viele	Plätze	 im	Land	 zur	Unterbringung	 von	Geflüchteten	 zur	Verfügung	
stehen	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

Zu 3.:

Den in der Anlage	2	aufgeführten	Stadt-	und	Landkreisen	stehen	die	in	der	Spalte	
„Zu	 Frage	 3“	 genannte	Anzahl	 an	 Plätzen	 in	 den	 jeweiligen	Einrichtungen	 der	
vorläufigen	 Unterbringung	 von	 Geflüchteten	 zur	 Verfügung	 (Stand	 September	
2023).

4.		wie	viele	Geflüchtete	aus	der	Ukraine	 in	Gemeinschaftsunterkünften	unterge-
bracht	sind	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

Zu 4.:

Die	in	der	vorläufigen	Unterbringung	untergebrachten	Geflüchteten	aus	der	Ukraine	
werden	statistisch	nicht	gesondert	erfasst,	sondern	zusammen	mit	allen	Personen-
gruppen	aus	humanitären	Aufnahmen.	Aufgrund	niedriger	Zugänge	der	nach	den	
§§	22	und	23	AufenthG	aufgenommenen	Personengruppen	kann	jedoch	davon	aus-
gegangen werden, dass es sich bei den in der Anlage	2	in	der	Spalte	„Zu	Frage	4“	
genannten	Anzahl	 der	 aus	 humanitären	Gründen	 aufgenommenen	Geflüchteten,	
die	 mit	 Stand	 September	 2023	 in	 den	 der	 vorläufigen	 Unterbringung	 dienenden	
Gemeinschaftsunterkünften	 der	 jeweiligen	 Stadt-	 und	 Landkreise	 untergebracht	
waren,	zumindest	überwiegend	um	Geflüchtete	aus	der	Ukraine	handelt	bzw.	ge-
handelt hat. 

Über	die	Zahl	Geflüchteter	aus	der	Ukraine,	die	im	Rahmen	der	Anschlussunter-
bringung	 aktuell	 in	 Gemeinschaftsunterkünften	 der	 Städte	 und	 Gemeinden	 der	
betreffenden	Landkreise	untergebracht	sind,	liegen	der	Landesregierung	keine	sta-
tistischen Angaben vor.

5.		wie	 viele	 der	 Geflüchteten	 aus	 der	 Ukraine	 sozialversicherungspflichtig	 be-
schäftigt	sind	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

Zu 5.:

Die erfragten Angaben können der Anlage 3	entnommen	werden.	Grundlage	der	
Antwort	sind	die	Daten	aus	der	Beschäftigtenstatistik	der	Bundesagentur	für	Ar-
beit	 (BA).	Nach	 dieser	 Statistik	 ist	 nicht	 direkt	 nachweisbar,	 ob	 und	 inwieweit	
Veränderungen	auf	fluchtbedingter	Zuwanderung	beruhen.	Die	absolute	Zahl	der	
Beschäftigten	mit	ukrainischer	Staatsbürgerschaft	kann	deshalb	nicht	vollumfäng-
lich	mit	der	Zahl	der	Kriegsflüchtlinge	aus	der	Ukraine	seit	Februar	2022	gleich-
gesetzt	werden.	Denn	in	den	absoluten	Zahlen	sind	auch	Personen	enthalten,	die	
schon	länger	in	Deutschland	leben.	Die	aufgeführten	Daten	beziehen	sich	jeweils	
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auf	 den	Arbeitsort.	 Endgültige	Werte	 liegen	 nur	mit	 einer	Wartezeit	 von	 sechs	
Monaten vor.

6.		wie	viele	ukrainische	minderjährige	Geflüchtete	derzeit	beschult	werden	(bitte	
aufgeschlüsselt	 nach	Beschulung	 in	Regelklassen	 und	Beschulung	 in	 speziell	
gebildeten	Klassen	sowie	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis);	

Zu 6.:

An	 den	 Schulen	 erhalten	 die	 jungen	Menschen	mehrheitlich	 zunächst	 in	 soge-
nannten	VKL-Klassen	 (Vorbereitungsklassen	 der	 allgemein	 bildenden	 Schulen)	
und	 VABO-Klassen	 (Vorqualifizierungsjahr	 Arbeit/Beruf	 mit	 Schwerpunkt	 Er-
werb	 von	 Deutschkenntnissen	 der	 beruflichen	 Schulen)	 eine	 intensive	 Sprach-
förderung	und	werden	auf	die	 Integration	 in	eine	Regelklasse	vorbereitet.	Nach	
einer	ersten	Phase	des	Spracherwerbs	in	der	VKL	beginnt	in	allgemein	bildenden	
Schulen	 in	der	Regel	eine	zunehmende	Teilintegration	 in	einer	Regelklasse,	so-
dass	 die	Schülerinnen	 zeitgleich	 eine	VKL	und	Regelklasse	besuchen.	Ein	Teil	
der	ukrainischen	Schülerinnen	und	Schüler	besucht	anstelle	einer	VKL	direkt	eine	
Regelklasse	unter	Einsatz	begleitender	Sprachförderkurse.	

Die erfragten Angaben können der Anlage 4 entnommen	werden.

7.		wie	viele	ukrainische	minderjährige	Geflüchtete	derzeit	in	Kindergärten	betreut	
werden	(zumindest	unter	Darstellung	je	Stadt-	bzw.	Landkreis).

Zu 7.:

Die	Möglichkeit	für	geflüchtete	Kinder,	eine	Kindertageseinrichtung	zu	besuchen,	
ist	 abhängig	von	den	Kapazitäten	der	Einrichtungen	vor	Ort.	Die	Zuständigkeit	
für	die	Bedarfsplanung	liegt	beim	örtlichen	Träger	der	Jugendhilfe.	Der	Landesre-
gierung	liegen	keine	Zahlen	zu	den	einzelnen	Stadt-	und	Landkreisen	hinsichtlich	
der	Anzahl	der	 in	den	Kindertageseinrichtungen	betreuten	ukrainischen	minder-
jährigen	Geflüchteten	vor.	

Gentges
Ministerin	der	Justiz
und	für	Migration
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 Antrag LT 17/5581 – Frage 1 
 

Anlage 1



Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5581

6



Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5581

7



Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5581

8



Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5581

9

Unbegleitete Minderjährige 
  

UMA-Neuzugänge 
01.01.2022-
30.09.2023 

Davon UMA-Neuzugänge 
ausschließlich aus der Ukraine 

Alb-Donau-Kreis 45 7 

LK Biberach 29 4 

LK Böblingen 142 88 

Bodenseekreis 23 1 

LK Calw 47 3 

LK Emmendingen 10 0 

LK Esslingen 139 9 

SK Freiburg 662 406 

LK Freudenstadt 25 0 

LK Göppingen 52 0 

LK Heilbronn 107 42 

SK Heilbronn 80 3 

Hohenlohekreis 17 4 

LK Konstanz mit Stadt 398 9 

LK Lörrach 721 2 

LK Ludwigsburg 229 12 

Main-Tauber-Kreis 0 0 

Ostalbkreis 298 17 

LK Ravensburg 55 
 

5 

LK Reutlingen 72 7 

LK Schwäbisch Hall 34 
 

1 

Schwarzwald-Baar-
Kreis 

43 9 

LK Sigmaringen 28 0 

SK Stuttgart 552 19 

LK Tübingen 6 4 

SK Ulm 177 5 

LK Waldshut 35 2 

Zollernalbkreis 21 8 

Baden-Württemberg 
gesamt 

7.391 406 
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Antrag LT 17/5581 – Fragen 2 - 4 
 
  

Stadt-/Landkreis Zu Frage 2 Zu Frage 3 Zu Frage 4 
(jeweils gerundet) 

Alb-Donau-Kreis 3.065 1.803 270 
Landkreis Biberach 3.135 1.914 510 
Landkreis Böblingen 6.041 2.597 320 
Bodenseekreis 3.592 1.534 230 
Landkreis Calw 2.552 963 280 
Landkreis Emmendingen 2.563 926 70 
Landkreis Esslingen 8.549 2.706 210 

Stadtkreis Freiburg 3.533 411 345 
Landkreis Freudenstadt 1.870 464 25 
Landkreis Göppingen 4.060 2.852 830 
Landkreis Heilbronn 6.017 1.730 120 
Stadtkreis Heilbronn 1.950 1.581 550 
Hohenlohekreis 1.753 763 140 

Landkreis Konstanz 4.796 2005 370 
Landkreis Lörrach 3.517 1.639 395 
Landkreis Ludwigsburg 8.544 2.632 15 
Main-Tauber-Kreis 2.108 839 115 
Ostalbkreis 4.820 1.159 500 
Landkreis Ravensburg 4.447 1.826 315 

Landkreis Reutlingen 4.438 1.824 320 
Landkreis Schwäbisch Hall 3.141 1.669 210 
Schwarzwald-Baar-Kreis 3.975 1.139 310 
Landkreis Sigmaringen 1.957 591 165 
Stadtkreis Stuttgart 10.015 3.917 650 
Landkreis Tübingen 3.533 1.248 300 
Stadtkreis Ulm 2.607 853 355 

Landkreis Waldshut 2.811 969 30 
Zollernalbkreis 2.992 567 65 

 

Anlage 2
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Anlage 3
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Antrag LT 17/5581 – Frage 6 
 

 

Anlage 4
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